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Bekanntmachung

Satzung
zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallbeseitigung 
in der Stadt Steinfurt vom 16.12.2022 (9. Nachtrag)

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV NRW, S. 346), der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW, S. 
712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV NRW, S. 90), und § 9 
des Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LKrWG) vom 21.06.1988, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.02.2022 (GV NRW, S. 136), hat der Rat der Stadt Steinfurt 
in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die 
Abfallbeseitigung in der Stadt Steinfurt beschlossen:

Artikel I

§ 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Die Gebühr beträgt im Einzelnen: 

Restabfall:
80-Liter-Gefäß (4-wöchentliche Leerung) 65,- €
60-Liter-Gefäß (14-tägliche Leerung) 84,- €
80-Liter-Gefäß (14-tägliche Leerung) 94,- €
120-Liter-Gefäß (14-tägliche Leerung) 115,- €
240-Liter-Gefäß (14-tägliche Leerung) 176,- €
1.100-Liter-Container (14-tägliche Leerung) 730,- €

Bioabfall:
40-Liter-Gefäß (14-tägliche Leerung) 47,- €
80-Liter-Gefäß (14-tägliche Leerung) 57,- €
120-Liter-Gefäß (14-tägliche Leerung) 68,- €
240-Liter-Gefäß (14-tägliche Leerung) 98,- €

Altpapier:
120-Liter-Gefäß (4-wöchentliche Leerung) 0,- €
240-Liter-Gefäß (4-wöchentliche Leerung) 0,- €
1.100-Liter-Container (14-tägliche Leerung) 0,- €
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Bei anteiliger Inanspruchnahme wird nach der Anzahl der beanspruchten Tage abgerechnet (siehe 
auch § 2 Abs. 1).

Artikel II

§ 3 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

Für die auf Anforderung des Abfallbesitzers gem. § 16 der Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Steinfurt durchgeführte Sperrmüllabfuhr ist eine Gebühr von 20,00 € zu entrichten. 
Ausgenommen hiervon ist die Abfuhr von Elektrogroßgeräten. Die Gebühr ist vor der Durchführung 
der Sperrmüllabfuhr fällig und wird gegenüber dem Abfallbesitzer im Zusammenhang mit der 
Terminvergabe festgesetzt. 

Artikel III

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 20 12 12 / Re

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Satzung
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und 
Kostenersatz zur Entwässerungssatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
01.01.2016 (I. Nachtrag vom 20.12.2022)

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 
1029) und der §§ 54, 65 des Wassergesetzes für das· Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), neu gefasst 
durch Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 
(GV. NRW. S.1470.) hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt in seiner Sitzung am 15.12.2022 die 
folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

§ 6 Absatz 1 enthält folgende Fassung:

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt oder ab dem auf dem Grundstück anfallendes 
Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar der Abwasseranlage zugeführt werden kann. 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht während eines 
Kalenderjahres der Restteil des Jahres.

Artikel 2

§ 8 enthält folgende Fassung: 

(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des   Gebührenbescheides 
fällig. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. Erfolgt die 
Erhebung zusammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz).

(2) Die Abrechnung der Schmutzwassergebühren sowie das Ablesen der Zähler der 
Zählereinrichtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresbeginn für das abgelaufene 
Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Kreisstadt Steinfurt hierbei der Mitarbeit der 
Gebührenpflichtigen bedienen.

Artikel 3

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und 
Kostenersatz zur Entwässerungssatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 01.01.2016 (I. Nachtrag vom 
20.12.2022) tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
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und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 20 12 10 / Re

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Satzung
zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der 
Stadt Steinfurt (Wettbürosteuersatzung) vom 02.02.2018

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490 ) und der §§ 1-3 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV NRW S. 1029), hat der Rat der Stadt Steinfurt in der Sitzung 
am 15.12.2022 folgende Satzung beschlossen:

§1

Die Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Steinfurt (Wettbürosteuersatzung) 
vom 02.02.2018 wird aufgehoben. 

§2

Diese Aufhebungssatzung tritt am Tag ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 20 12 10 / Re

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Gebührentarif
vom 20.12.2022 gemäß § 1 Satz 2 der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und der 
Bestattungseinrichtungen.

Der Rat der Stadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 nachstehenden Gebührentarif 
beschlossen.

Nutzungsgebühren:

1. Reihengräber (30 Jahre)
    a) Erwachsene 1.580,00 €
    b) Kinder bis zu 5 Jahren    640,00 €
    c) Rasenreihengrab            1.580,00 €

2. Grabstätten auf dem muslimischen Grabfeld
    Kommunalfriedhof Burgsteinfurt (50 Jahre)
    a) Reihengrab                          2.633,00 €
    b) Wahlgrabstätte je Stelle 2.938,00 €

3. Wahlgrabstätte (40 Jahre), je Stelle 2.350,00 €

4. Urnenreihengrab (pflegefrei, 30 Jahre)      550,00 €

5. Urnengrabstätte (zur Beerdigung von einer Urne, 30 Jahre)               550,00 €

6. Urnenwahlgrabstätte (zur Beerdigung von bis zu zwei Urnen, 40 Jahre)    720,00 €

7. Urnenwahlgrabstätte (zur Beerdigung von bis zu drei Urnen, 40 Jahre) 1.080,00 €

8. Urnenwahlgrabstätte (zur Beerdigung von bis zu vier Urnen, 40 Jahre) 1.440,00 €

9. Grabstätte für Tot- und Fehlgeburten,
    Leibesfrucht aus Schwangerschaftsabbruch    220,00 €

10. Urnenstele (eine Kammer für bis zu zwei Urnen, 30 Jahre) 2.080,00 €

zu Nr. 1 c), 4 und 10:
Die der Stadt jeweils entstehenden Bezugskosten für die Grabplatte und Inschrift sind gesondert 
zu erstatten.

Bei der Auswahl einer Rasengrabstätte (1c) und 4) ist zusätzlich die jeweilige Pflegegebühr gem. 
Nr. 17 zu entrichten.
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Bestattungsgebühren:

11. Erdbestattungen:
    a) Erwachsene 1.100,00 €
    b) Kinder bis zu 5 Jahren    420,00 €
    c) Tot- und Fehlgeburten, Leibesfrucht aus Schwangerschaftsabbruch    130,00 €

12. Erdumbettungen
    a) auf städt. Friedhöfen 2.550,00 €
    b) Ausgrabungen einer Leiche zwecks Umbettung auf einen anderen, 
        nicht-städtischen Friedhof ohne Überführung 1.970,00 €

13. Urnenerdbestattung    550,00 €

14. Urnenumbettung    300,00 €

zu Nr. 12 und 14:
Etwa entstehende Kosten für die Wiederherrichtung von beschädigten Nachbargräbern, ggf. für 
einen Ersatzsarg, sind gesondert zu erstatten.

Gebühren für das Abräumen und die Pflege einer Grabstelle:

15. Abräumen einer Grabstelle     220,00 €

16. Pflege einer abgeräumten Grabstelle (je volles Jahr der
      Restnutzungsdauer, mindestens jedoch eine Jahresgebühr)
      a) Einzelgrab (je Jahr)      43,00 €
      b) Doppelgrab (je Jahr)      71,00 €

17. Pflege eines Rasenreihengrabes
      Sargbestattung (30 Jahre) 2.330,00 €
      Urnenbestattung (30 Jahre)    620,00 €

Dieser Gebührentarif tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 20 12 15 / Re

gez. Bögel-Hoyer 
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Gebührentarif
vom 20.12.2022 gem. §§ 4 Abs. 6, 5 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz zur Entwässerungssatzung der 
Kreisstadt Steinfurt

Der Rat der Stadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 nachstehenden 
Gebührentarif beschlossen:

§ 1

Gebührentarif

Die Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der Entwässerungsanlage 
beträgt jährlich:

Bezogene Frisch-
Wassermenge

a) für die Ableitung des Schmutzwassers 1,28 €/m³
b) für die Reinigung des Schmutzwassers 1,50 €/m³
c) für die Starkverschmutzung

gem. § 4 Abs. 7 - 11

für Brauereien ein Zuschlag von 0,39 €/m³

d) für die Ableitung und Reinigung des
Schmutzwassers mittels Druckentwässerung 2,14 €/m³

Bebaute und be-
festigte Fläche

e) für die Ableitung und Reinigung des 
Niederschlagswassers 0,43 €/m²

g) wie e) beim Auffangen gem. § 5 Abs. 6 der Satzung 0,22 €/m²

h) wie e) bei Dachbegrünung gem. § 5 Abs. 5 der Satzung 0,09 €/m²

jährliche 
Grundgebühr 

f) für die Erhebung und Abrechnung der 
Nebenmessstelle für Wasserschwundmengen     7,00 €/Zähler
(z.B. Gartenwasserzähler)
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§ 2

Inkrafttreten

Der Gebührentarif tritt am 01.Januar 2023 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 20 12 11 / Re

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Vierte Änderung der Gebührenordnung Parkuhren u. Parkscheinautomaten 
im Gebiet der Stadt Steinfurt (4. Nachtrag vom 20.12.2022)

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.03. 2003 (BGBl. I, S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12.07.2021 (BGBl. I S. 3108) und § 4 der Verordnung über Zuständigkeiten im 
Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung vom 05.07.2016 (GV NRW S. 527) in der Fassung 
der Verordnung vom 01.02.2022 (GV NRW S. 141) in Verbindung mit § 38 Buchstabe b des 
Ordnungsbehördengesetzes (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV 
NRW S. 528), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GV NRW S. 762), hat 
der Rat der Stadt Steinfurt in seiner Sitzung am XX.XX.2022 folgende Änderung der 
Gebührenordnung beschlossen:

§ 1

§ 2 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

Die Gebühren werden wie folgt festgelegt:

Personenkraftwagen bis zu einer Stunde   1,00 Euro
Personenkraftwagen von mehr als einer
bis zu drei Stunden   2,00 Euro
Tageskarte für Personenkraftwagen   5,00 Euro
Tageskarte für Busse 15,00 Euro
Drei-Monats-Karte für Personenkraftwagen 20,00 Euro
Jahreskarte für Personenkraftwagen 50,00 Euro

§ 2

Die Änderung der Gebührenordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 20 12 10 / Re

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Satzung
zur Änderung der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung 
gem. § 64 LWG NRW der Kreisstadt Steinfurt vom 15.12.2017 (III. Nachtrag 
vom 20.12.2022)

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 
7 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1346), des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 1029), der §§ 39 bis 42 des 
Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3901), der 
§§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. 
NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV NRW. S. 1470) 
hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt in seiner Sitzung am 15.12.2022 die folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel I

Der § 6 der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gem. § 64 
LWG NRW der Kreisstadt Steinfurt vom 15.12.2017 erhält folgende Fassung:

(1) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des 
Gewässernetzes des Wasser- und Bodenverbandes Vechte und Steinfurter Aa 
liegen, beträgt:

für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,037043 €
für unbefestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000379 €

(2) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des 
Gewässernetzes des Wasser- und Bodenverbandes Vechte und Gauxbach 
liegen, beträgt:

für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,037043 €
für unbefestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000379 €

(3) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des 
Gewässernetzes des Wasser- und Bodenverbandes Steinfurter Aa liegen, beträgt:

für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,022548 €
für unbefestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000231 €

(4) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des 
Gewässernetzes des Wasser- und Bodenverbandes Frischofsbach liegen, 
beträgt:

für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,037043 €
für unbefestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000379 €
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(5) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des 
Gewässernetzes des Wasser- und Bodenverbandes Emsdettener Mühlenbach 
und Nordwalder Aa liegen, beträgt:

für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,038654 €
für unbefestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000395 €

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 20 12 11 / Re

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Satzung
zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)
im Gebiet der Kreisstadt Steinfurt (X. Nachtrag vom 16.12.2022)

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25.10.2016 (GV NRW S. 868) sowie der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW 
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV NRW S. 1029) hat der Rat der 
Kreisstadt Steinfurt in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I
§ 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich:

- Anliegerstraße   1,52 €
- Hauptverkehrsstraße   1,21 €
- Fußgängergeschäftsstraßen/ verkehrsberuhigte Bereiche  11,07 €

Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend.

Artikel II
Diese Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) im Gebiet der Kreisstadt 
Steinfurt tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 20 12 10 / Re

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 14 „Bismarckstraße – Teil I“
- Aufstellung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt
hier: Rechtsverbindlichkeit

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 14 "Bismarckstraße – Teil I“ mit den Festsetzungen nach 
§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und § 89 Bauordnung NRW als Satzung zusammen mit der 
Begründung beschlossen:

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, wird der Bebauungsplan Nr. 
14 „Bismarckstraße – Teil I“ mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB und § 89 Bauordnung 
NRW als Satzung beschlossen. Die Begründung wird ebenfalls beschlossen.“

Der Geltungsbereich ist in den als Anlage beigefügten Kartenausschnitten ersichtlich.

Es wird darauf hingewiesen, 

dass gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen 
diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann,

es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,
c) der/die Bürgermeister/in hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Steinfurt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 
und

dass die Verletzung der in § 214 des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der 
zuletzt geänderten Fassung, bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gemäß 
§ 215 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht worden ist. 
Mängel des Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen soll, ist schriftlich darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Der Bebauungsplan Nr. 14 „Bismarckstraße – Teil I“ und die Begründung liegen gemäß § 10 (3) 
BauGB bei der Stadtverwaltung Steinfurt im Rathaus, Stadtteil Borghorst, Emsdettener Straße 40, 
Zimmer 238 bis 240 vom Tage dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht während der 
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Dienststunden öffentlich aus. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die 
Überleitungsvorschriften in § 233 BauGB wird hingewiesen.

Dieses wird gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten 
Fassung, sowie § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt 
geänderten Fassung, sowie § 2 (4) Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NW 1994 
S. 516), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt 
vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt geänderten Fassung, öffentlich bekannt 
gemacht.

Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 15.12.2022 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt 
Steinfurt vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt geänderten Fassung, öffentlich 
bekannt gemacht.
Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird gemäß § 10 (3) BauGB der Bebauungsplan 
Nr. 14 "Bismarckstraße – Teil I" rechtsverbindlich.

Steinfurt, 16.12.2022

Kreisstadt Steinfurt
Die Bürgermeisterin
Az.: III/61/sb

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 48c „Steintorfeldmark“
- 4. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt
hier: Rechtsverbindlichkeit

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 48c "Steintorfeldmark“ mit den Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) und § 89 Bauordnung NRW als Satzung zusammen mit der Begründung beschlossen:

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, wird die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 48c „Steintorfeldmark“ mit ihren Festsetzungen nach § 9 BauGB und § 89 
Bauordnung NRW als Satzung beschlossen. Die Begründung wird ebenfalls beschlossen.“

Der Geltungsbereich ist in den als Anlage beigefügten Kartenausschnitten ersichtlich.

Es wird darauf hingewiesen, 

dass gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen 
diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann,

es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,
c) der/die Bürgermeister/in hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Steinfurt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 
und

dass die Verletzung der in § 214 des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der 
zuletzt geänderten Fassung, bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 215 BauGB 
dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht worden ist. Mängel des 
Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der 
Abwägung begründen soll, ist schriftlich darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48c „Steintorfeldmark“ und die Begründung liegen 
gemäß § 10 (3) BauGB bei der Stadtverwaltung Steinfurt im Rathaus, Stadtteil Borghorst, 
Emsdettener Straße 40, Zimmer 238 bis 240 vom Tage dieser Bekanntmachung an zu jedermanns 
Einsicht während der Dienststunden öffentlich aus. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Auf die Überleitungsvorschriften in § 233 BauGB wird hingewiesen.
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Dieses wird gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten 
Fassung, sowie § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt 
geänderten Fassung, sowie § 2 (4) Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NW 1994 
S. 516), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt 
vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt geänderten Fassung, öffentlich bekannt 
gemacht.

Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 15.12.2022 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt 
Steinfurt vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt geänderten Fassung, öffentlich 
bekannt gemacht.
Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird gemäß § 10 (3) BauGB die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 48c "Steintorfeldmark" rechtsverbindlich.

Steinfurt, 16.12.2022

Kreisstadt Steinfurt
Die Bürgermeisterin
Az.: III/61/sb

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 1b „Veltruper Kirchweg“
- 16. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt
hier: Rechtsverbindlichkeit

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die 16. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1b "Veltruper Kirchweg“ mit den Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) und § 89 Bauordnung NRW als Satzung zusammen mit der Begründung beschlossen:

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, wird die 16. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1b „Veltruper Kirchweg“ mit ihren Festsetzungen nach § 9 BauGB und § 89 
Bauordnung NRW als Satzung beschlossen. Die Begründung wird ebenfalls beschlossen.“

Der Geltungsbereich ist in den als Anlage beigefügten Kartenausschnitten ersichtlich.

Es wird darauf hingewiesen, 

dass gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen 
diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann,

es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,
c) der/die Bürgermeister/in hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Steinfurt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 
und

dass die Verletzung der in § 214 des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der 
zuletzt geänderten Fassung, bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 215 BauGB 
dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht worden ist. Mängel des 
Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der 
Abwägung begründen soll, ist schriftlich darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Die 16. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1b „Veltruper Kirchweg“ und die Begründung liegen 
gemäß § 10 (3) BauGB bei der Stadtverwaltung Steinfurt im Rathaus, Stadtteil Borghorst, 
Emsdettener Straße 40, Zimmer 238 bis 240 vom Tage dieser Bekanntmachung an zu jedermanns 
Einsicht während der Dienststunden öffentlich aus. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Auf die Überleitungsvorschriften in § 233 BauGB wird hingewiesen.
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Dieses wird gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten 
Fassung, sowie § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt 
geänderten Fassung, sowie § 2 (4) Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NW 1994 
S. 516), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt 
vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt geänderten Fassung, öffentlich bekannt 
gemacht.

Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 15.12.2022 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt 
Steinfurt vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt geänderten Fassung, öffentlich 
bekannt gemacht.
Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird gemäß § 10 (3) BauGB die 16. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1b "Veltruper Kirchweg" rechtsverbindlich.

Steinfurt, 16.12.2022

Kreisstadt Steinfurt
Die Bürgermeisterin
Az.: III/61/sb

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 42f „östlich Engelings Haar – Teil II“
Aufstellung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt
hier: Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB

in der Zeit vom 02.01.2023 bis 10.02.2023

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 beschlossen, den Entwurf zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42f gemäß § 3 (2) BauGB mit der zugehörigen Begründung 
inkl. Umweltbericht und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen 
und Stellungnahmen öffentlich auszulegen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42f ist aus den als Anlage beigefügten 
Kartenausschnitten ersichtlich. 

Gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) liegen der Planentwurf mit Begründung (einschließlich 
Umweltbericht) sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen und 
Stellungnahmen

in der Zeit vom 02.01.2023 bis zum 10.02.2023

während der Dienststunden im Foyer des Rathauses bzw. Zimmer 238 bis 240, II. Obergeschoss, 
Emsdettener Straße 40, 48565 Steinfurt, Stadtteil Borghorst, zur Einsichtnahme für die 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Kinder und Jugendliche aus. Jedermann hat die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Der Umweltbericht bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein 
anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes 
angemessenerweise verlangt werden kann.

Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und liegen öffentlich aus:
- Umweltbericht, aufgestellt durch das Büro arbeitsgruppe raum & umwelt, Münster, vom 

09.11.2022, mit einer Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die 
in der Umweltprüfung ermittelt wurden mit Kenntnissen zu den umweltrelevanten 
Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, Luft 
und Klima, Landschaft, Mensch und seine Gesundheit, Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen vor und nach der Maßnahmenrealisierung und 
die Erläuterung der beabsichtigten Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen

- Artenschutzvorprüfung des Büros arbeitsgruppe raum & umwelt, Münster, vom 05.09.2022 mit 
Aussagen zu planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten

- Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzfläche Engelings Haar, erstellt durch die 
Wesseling GmbH, Altenberge, vom 17.05.2021 mit Informationen zur Altlastensituation

- Karte der schutzwürdigen Böden (Geologischer Dienst NRW).

Die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen folgender Behörden liegen ebenfalls 
öffentlich aus:
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- Kreis Steinfurt, Stellungnahme vom 20.10.2022 mit Informationen zu den Auswirkungen des 
Vorhabens auf Naturschutz und Landschaftspflege sowie Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz, Abfallwirtschaft

- Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 01.10.2022 mit Aussagen zur 
Kompensationsmaßnahme.

Auf folgende Arten verfügbarer Umweltinformationen zum Schutzgut Boden wird außerdem 
hingewiesen:
- Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten / Verzeichnis über schädliche 

Bodenveränderungen und Verdachtsflächen des Kreises Steinfurt,
Anregungen können während der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung, Fachdienst 
Stadtplanung und Bauordnung, Zimmer 238 bis 240, zum Beispiel per E-Mail, schriftlich oder 
mündlich zu Protokoll vorgebracht werden. Nach Ablauf dieser Frist abgegebene Stellungnahmen 
können gemäß § 4a (6) BauGB i.V.m. § 3 (2) Satz 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Gemäß § 4a (4) BauGB ist ergänzend zu der vorgenannten Beteiligung der Öffentlichkeit auch 
eine Einsichtnahme in die o. a. Unterlagen auf der Homepage der Kreisstadt Steinfurt unter der 
Adresse www.steinfurt.de, Rubrik „Aktuelle Bauleitplanverfahren“, möglich.

Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 15.12.2022 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist.

Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zuletzt geänderten Fassung und § 14 
der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt 
geänderten Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Kreisstadt Steinfurt, 16.12.2022
Die Bürgermeisterin
Az.: III/61-sb

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin

http://www.steinfurt.de/
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Bekanntmachung

85. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bebauungsplan Nr. 42f
„östlich Engelings Haar – Teil II, Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Burgsteinfurt
hier: Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB
         in der Zeit vom 02.01.2023 bis zum 10.02.2023

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 beschlossen, den Entwurf zur 
85. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bebauungsplan Nr. 42f „östlich Engelings Haar 
– Teil II“ gemäß § 3 (2) BauGB mit der zugehörigen Begründung inkl. Umweltbericht und den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen 
öffentlich auszulegen.

Der Geltungsbereich der 85. Flächennutzungsplanänderung ist aus den als Anlage beigefügten 
Kartenausschnitten ersichtlich.

Mit der 85. Änderung des Flächennutzungsplanes soll eine gewerbliche Baufläche gemäß § 1 (1) 
Nr. 3 BauNVO geändert werden in eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ gemäß 
§ 5 (2) Nr. 5 BauGB.

Gemäß § 3 (2) BauGB liegen der Planentwurf mit Begründung (inkl. Umweltbericht) sowie die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen

in der Zeit vom 02.01.2023 bis 10.02.2023

während der Dienststunden im Foyer des Rathauses bzw. Zimmer 238 bis 240, II. Obergeschoss, 
Emsdettener Straße 40, 48565 Steinfurt, Stadtteil Borghorst, zur Einsichtnahme für die 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Kinder und Jugendliche aus. Jedermann hat die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Der Umweltbericht bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein 
anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes 
angemessenerweise verlangt werden kann.

Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar:
- Umweltbericht, aufgestellt durch das Büro arbeitsgruppe raum & umwelt, Münster, vom 

06.11.2022, mit einer Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die 
in der Umweltprüfung ermittelt wurden mit Kenntnissen zu den umweltrelevanten Schutzgütern 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, Luft und Klima, 
Landschaft, Mensch und seine Gesundheit, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
deren Wechselwirkungen vor und nach der Maßnahmenrealisierung und die Erläuterung der 
beabsichtigten Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen

- Artenschutzvorprüfung des Büros arbeitsgruppe raum & umwelt, Münster, vom 05.09.2022 mit 
Aussagen zu planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten

- Bodenuntersuchung der geplanten Spielplatzfläche Engelings Haar, erstellt durch die 
Wesseling GmbH, Altenberge, vom 17.05.2021 mit Informationen zur Altlastensituation

- Karte der schutzwürdigen Böden (Geologischer Dienst NRW).

Auf folgende Arten verfügbarer Umweltinformationen zum Schutzgut Boden wird außerdem 
hingewiesen:
- Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten / Verzeichnis über schädliche   

Bodenveränderungen und Verdachtsflächen des Kreises Steinfurt.
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Anregungen können während der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung, Fachdienst 
Stadtplanung und Bauordnung, Zimmer 238 bis 240, z. B. schriftlich, per 
E-mail oder mündlich zu Protokoll vorgebracht werden. Nach Ablauf dieser Frist abgegebene 
Stellungnahmen können gemäß § 4a (6) BauGB i.V.m. § 3 (2) Satz 2 BauGB bei der 
Beschlussfassung über die Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben.

Gemäß § 4a (4) BauGB ist ergänzend zu der vorgenannten Beteiligung der Öffentlichkeit auch 
eine Einsichtnahme in die o. a. Unterlagen auf der Homepage der Kreisstadt Steinfurt unter der 
Adresse www.steinfurt.de, Rubrik „Aktuelle Bauleitplanverfahren“, möglich.

Gemäß § 3 (3) BauGB wird bei der 85. Änderung des Flächennutzungsplanes ergänzend darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 (3) Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 (2) des UmwRG 
gemäß § 7 (3) Satz 1 des UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.

Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 15.12.2022 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist.

Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 3 (2) BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 14 der Hauptsatzung der 
Kreisstadt Steinfurt vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt geänderten Fassung, 
öffentlich bekannt gemacht. 
Steinfurt, 16.12.2022

Kreisstadt Steinfurt
Die Bürgermeisterin
Az.: III/61/sb

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 78 „Freiflächen-Photovoltaikanlage Wilmsberg / B 54“
Aufstellung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Borghorst
hier: Rechtsverbindlichkeit

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 78 "Freiflächen-Photovoltaikanlage Wilmsberg / B 54“ mit den 
Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch (BauGB) und § 89 Bauordnung NRW als Satzung 
zusammen mit der Begründung beschlossen:

„Gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Neufassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten 
Fassung wird der Bebauungsplan Nr. 78 „Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Wilmsberg / B 54“ mit seinen Festsetzungen nach § 9 BauGB und § 89 Bauordnung 
NRW 2018 als Satzung beschlossen.

Die Begründung wird ebenfalls beschlossen.“

Der Geltungsbereich ist in den als Anlage beigefügten Kartenausschnitten ersichtlich.

Es wird darauf hingewiesen, 

dass gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann,

es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,
c) der/die Bürgermeister/in hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Steinfurt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, und

dass die Verletzung der in § 214 des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften gemäß 
§ 215 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht worden 
ist. Mängel des Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist schriftlich 
darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) des Baugesetzbuches vom 
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03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Der Bebauungsplan Nr. 78 „Freiflächen-Photovoltaikanlage Wilmsberg / B 54“ und die 
Begründung liegen gemäß § 10 (3) BauGB bei der Stadtverwaltung Steinfurt im Rathaus, 
Stadtteil Borghorst, Emsdettener Straße 40, Zimmer 238 bis 240 vom Tage dieser 
Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffentlich aus. 
Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Überleitungsvorschriften in 
§ 233 BauGB wird hingewiesen.

Dieses wird gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der aktuell 
gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass 
der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 
01.09.2022 übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden 
ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 10 (3) BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 28.03.2017 
(Abl. 09/2017, S. 60 - 69), jeweils in den aktuell gültigen Fassungen, öffentlich bekannt 
gemacht.
Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung wird gemäß § 10 (3) BauGB der 
Bebauungsplan Nr. 78 "Freiflächen-Photovoltaikanlage Wilmsberg / B 54" 
rechtsverbindlich.

Steinfurt, 16.12.2022

Kreisstadt Steinfurt
Die Bürgermeisterin
Az.: III/61/sb

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

82. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 78 „Freiflächen-Photovoltaikanlage Wilmsberg / B 54“
hier: Genehmigung und Wirksamwerden

Mit Bericht vom 21.09.2022 wurde bei der Bezirksregierung Münster die Genehmigung gemäß § 6 
Baugesetzbuch (BauGB) für die 82. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 78 „Freiflächen-Photovoltaikanlage Wilmsberg / B 54“ beantragt.

Mit Verfügung vom 15.12.2022, Az.: 35.02.01.700-021/2022.0002, hat die Bezirksregierung 
Münster die 82. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Steinfurt gemäß § 6 BauGB 
genehmigt.

Der Geltungsbereich der 82. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche von 
ca. 0,32 ha und ist im beigefügten Flurkartenauszug eindeutig dargestellt.

Es wird darauf hingewiesen,

dass gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666), in der zuletzt geltenden Fassung, die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese 
Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf von sechs Monaten seit der Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,
c) der/die Bürgermeister/in hat den Feststellungsbeschluss vorher beanstandet, oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Steinfurt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 
und

dass die Verletzung der in § 214 der Fassung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geltenden Fassung, bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften gemäß § 215 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Kreisstadt Steinfurt geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt ebenso für die Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes. Mängel des Abwägungsvorgangs sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Kreisstadt Steinfurt 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder dem Mangel der Abwägung begründen soll, ist schriftlich darzulegen.

Die Flächennutzungsplanänderung und Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in der Flächennutzungsplanänderung berücksichtigt wurden, und über die 
Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, liegen bei der Kreisstadt Steinfurt im 
Rathaus, Stadtteil Borghorst, Emsdettener Straße 40, Zimmer 238 bis 240, vom Tage dieser 
Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffentlich aus. Über ihren 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Die Genehmigung der Bezirksregierung Münster vom 15.12.2022 wird gemäß § 6 BauGB in der 
Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geltenden Fassung, i.V.m. § 14 der 
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Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt 
geltenden Fassung, öffentlich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 82. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreisstadt 
Steinfurt wirksam.

Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 01.09.2022 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.: 61-20-02/sb

gez. Bögel-Hoyer
Bürgermeisterin
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